
Satzung 
in der Fassung vom 17. Juni 2009 

 
 

§ I. Allgemeine Bestimmungen 
 

 
§ 1 (1)  Die Gesellschaft führt die Firma 
 
   Leifheit Aktiengesellschaft. 
 

(2) Ihr Sitz befindet sich in Nassau/Lahn. 
 

 
§ 2 (1)  Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von 

Produkten für Küche, Bad und Haushalt, die Erbringung von damit in 
Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie der Erwerb und die 
Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen und 
die Ausübung von Konzernleitungsfunktionen.  

 
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 
Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an 
anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, solche 
Unternehmen erwerben oder gründen und deren Geschäftsführung 
übernehmen sowie Unternehmensverträge abschließen. 

 
 

§ 3 (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 
 (2) Informationen an die Aktionäre können auch im Wege der  
  Datenfernübertragung übermittelt werden. 
 
 (3) § 27a Abs. 1 des Gesetzes über den Wertpapierhandel   

     (WpHG) findet keine Anwendung.  
 

§ II. Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 4 (1) Das Grundkapital beträgt 15.000.000,- Euro. 
 

(2) Es ist eingeteilt in 5.000.000 Stückaktien. 
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

1. Mai 2011 das Grundkapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal 
oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.500.000,- € durch Ausgabe neuer 
auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. 
 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen: 
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§ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 
 
§ sofern die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 
Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt 

 
§ wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der 

den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrages durch den 
Vorstand nicht wesentlich unterschreitet, und der 
Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren anteiliger 
Betrag des Grundkapitals 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung der 
Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – 10 % des zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht überschreitet. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 
genehmigten Kapital festzulegen. 
 
 

  § 5 (1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 

(2) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss 
keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder 
auf den Namen lauten sollen, so lauten sie ebenfalls auf den Inhaber. 

 
(3) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- 

und Erneuerungsscheine werden vom Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Aufsichtsrat bestimmt. Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen 
und Zinsscheine. 

 
(4) Anstelle von Aktienurkunden über eine Aktie kann die Gesellschaft 

Urkunden über mehrere Aktien (Sammelurkunden) ausgeben. 
 
Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist 
ausgeschlossen. 
 

§ III. Vorstand  
 

 
§ 6 (1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. 
 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 
Er kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat 
kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

 
(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit 

gefasst. Ist ein Vorstandsvorsitzender ernannt, so gibt bei 
Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag. 
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§ 7 (1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder  

  durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit  einem Prokuristen  
  vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die  
  Gesellschaft allein. 

 
(2) Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der 

Vertretungsmacht ordentlichen Mitgliedern gleich. 
 

(3) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einem, mehreren oder allen 
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB für den Fall der Mehrvertretung 
erteilt wird. 

 

§ IV. Aufsichtsrat  
 
 

§ 8 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Sie werden 
    für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
    gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das 
Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

 
(2) Wird ein Aufsichtsratmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds 

gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des 
Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder 
übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine 
Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser 
Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des 
Ausgeschiedenen. 

 
(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter 

Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auch ohne wichtigen 
Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
niederlegen. 

 
 

§ 9 (1) Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der alle von der 
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt 
worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer 
besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der 
Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit unter dem Vorsitz des an 
Lebensjahren ältesten Aufsichtsratmitgliedes der Anteilseigner aus 
seiner Mitte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dessen 
Stellvertreter. 

 
(2) Scheiden der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stell- 

vertreter während ihrer Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat 
unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
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§ 10 (1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden, im Falle 
   seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen, 
   so oft das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern. 
 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter 
der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift schriftlich oder fernschriftlich 
eingeladen und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, aus denen er 
insgesamt zu bestehen hat, anwesend ist. Den Vorsitz führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Die Art der 
Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der Sitzung. 

 
(3) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im  

Wege schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung 
gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren 
unverzüglich widerspricht. 

 
(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit  
  gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet – auch  

bei Wahlen – die Stimme des Vorsitzenden der betreffenden Sitzung. 
 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse  
werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder seinen 
Stellvertreter abgegeben. 

 
(6) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift  

anzufertigen, die der Vorsitzende der Sitzung zu unterzeichnen hat. In 
der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 
Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. 

 
 
§ 11 (1) Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist erforderlich: 

 
a) zur Erteilung und zum Widerruf von Generalvollmachten und 

Prokuren; 
 
b) zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, soweit deren 

Wert im Einzelfall 500.000,- Euro übersteigt; 
 

c) zur Errichtung und zur Aufhebung von Zweigniederlassungen; 
 

d) zur Übernahme und zur Veräußerung von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen; 

 
  (2) Der Aufsichtsrat kann noch andere Geschäfte bestimmen,  
   die seiner Zustimmung bedürfen. 
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 § 12  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz  
seiner Auslagen und einer von ihm für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last 
fallenden Umsatzsteuer nach Ablauf des Geschäftsjahres eine feste 
Vergütung von 10.000,- Euro sowie eine veränderliche Vergütung von 
100,- Euro je 0,01 Euro Dividende je Aktie. Der Vorsitzende erhält das 
Doppelte, sein Stellvertreter das 1,5-fache dieser Beträge. 
 
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für seine Mitgliedschaft in einem 
Ausschuss des Aufsichtsrats zusätzlich 25 % der festen Vergütung 
eines Mitglieds des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende eines Ausschusses 
erhält das Doppelte. 
 

§ V. Hauptversammlung 
 
 
   § 13  Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands 

und des Aufsichtsrats, die Gewinnverwendung, die Wahl des 
Abschlussprüfers und ggf. die Feststellung des Jahresabschlusses 
beschließt (ordentliche Hauptversammlung), wird innerhalb der ersten 
acht Monate eines jeden Geschäftsjahres abgehalten. 

 
   § 14 (1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den  

Aufsichtsrat an den Sitz der Gesellschaft, nach Koblenz oder einen 
deutschen Börsenplatz, einberufen. 
 

(2) Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis  
zu dessen Ablauf die Aktionäre sich vor der Hauptversammlung 
anzumelden haben (§ 15 Abs.1), im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht werden. 

 
 
   § 15 (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur   

   Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach Maßgabe 
der folgenden Sätze 2 bis 6 nachgewiesen haben. Als Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von 
Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und ausreichend; der 
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. In 
der Einberufung können weitere Sprachen, in denen die Bestätigung 
verfasst sein kann, zugelassen werden. Der Nachweis hat sich auf den 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung 
zugehen. 
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Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder 
Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren 
Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die 
Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen. 

 
(2) Die Einzelheiten über die Teilnahme und die Ausstellung der  
 Stimmkarten sind in der Einladung bekannt zu machen. 

 
 
   § 16 (1) Jede Aktie gewährt eine Stimme. 
 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt  
werden. Wird ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt, so kann die Vollmacht schriftlich oder unter Nutzung 
elektronischer Medien in der vom Vorstand jeweils zu bestimmenden 
Weise erteilt werden. Die Einzelheiten über die Erteilung der Vollmacht 
sind in der Einladung bekannt zu machen. 
 
 

§ 17 (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende  
des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter oder ein anderes, von der 
Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats. Für den Fall, 
dass keine dieser Personen den Vorsitz übernimmt, wird der 
Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs 
durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die  

Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung. Er kann die 
Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung über 
elektronische Medien zulassen. Die Übertragung kann auch in einer 
Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 

 
(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich 
angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 
einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner 
festzulegen. 

 
   § 18 (1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher  

Stimmenmehrheit und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 
einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls nicht das Gesetz oder die 
Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 
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(2) Der Vorsitzende bestimmt die Form und die weiteren Einzelheiten der 

Abstimmung. Das Abstimmungsergebnis wird durch Feststellung der Ja- 
und Nein-Stimmen ermittelt. Die Art der Feststellung, die z. B. durch 
Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimmenenthaltungen von 
den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen getroffen 
werden kann, wird ebenfalls von dem Vorsitzenden angeordnet. 

 
(3) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der 

Aufsichtsrat ermächtigt. 
 

§ VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 
 
   § 19  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 

 
 § 20 (1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den 

 Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das vergangene 
Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich 
hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der 
Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den 
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. Sofern die 
Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines 
Konzernlageberichts verpflichtet ist, gelten Satz 1 bis 3 für den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entsprechend. Billigt der 
Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht 
der Vorstand und der Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des 
Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. 

 
(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das  

  Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die 
  ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 

 
(3) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können 

sie den gesamten Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen 
einstellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des 
Grundkapitals nicht übersteigen oder nach der Einstellung übersteigen 
würden. Hierbei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage 
einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss 
abzuziehen. 
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   § 21 (1) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die  
     Hauptversammlung keine andere Verwendung bestimmt. 
 

(2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der auf ihren 
Anteil am Grundkapital geleisteten Einzahlungen und im Verhältnis der 
Zeit, die seit dem für die Leistung bestimmten Zeitpunkt verstrichen ist, 
verteilt. 

 
(3) Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese eine andere  
 Gewinnanteilsberechtigung festgesetzt werden. 
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